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2038 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIV. GP 

 

Bericht 
des Gleichbehandlungsausschusses 

über den Antrag 1991/A(E) der Abgeordneten Mag. Alev Korun, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren im Bundesdienst 
zur Herstellung von Chancengleichheit  

Die Abgeordneten Mag. Alev Korun, Kolleginnen und Kollegen haben den gegenständlichen 
Entschließungsantrag am 13. Juni 2012 im Nationalrat eingebracht und wie folgt begründet: 
„Obwohl die Diskriminierung aufgrund des Alters, der ‚ethnischen‘ Herkunft, des Geschlechts oder 
anderer Diskriminierungsgründe gesetzlich verboten ist, gibt es immer wieder Fälle von Diskriminierung. 
Anonymisierte Bewerbungsverfahren stellen eine effiziente Möglichkeit dar, Diskriminierung im 
Bewerbungsprozess – vor allem in der ersten wichtigen Auswahlrunde – hintanzuhalten: Wenn sich die 
Angaben in den Bewerbungsunterlagen ausschließlich auf die Qualifikation der BewerberInnen 
beschränken, dann verhindert dies eine, unter Umständen auch unbewusst ablaufende, Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, des Familienstands, einem ‚Migrationshintergrund‘ oder des Alters.  
Im englischsprachigen Raum (USA, Großbritannien und Kanada) ist es bereits seit langem gängige Praxis 
bei Bewerbungsverfahren auf persönliche Angaben zu verzichten. In den letzten Jahren gab es in einigen 
europäischen Ländern Pilotversuche zu anonymisierten Bewerbungen, die durchwegs positiv bewertet 
wurden. In Belgien wurde 2005 gesetzlich festgelegt, dass in Bewerbungen für die öffentliche 
Verwaltung weder der Name, noch das Alter oder das Geschlecht stehen darf. Fotos sind ebenfalls 
verboten. Wenn sich Bedienstete in der Öffentlichen Verwaltung um eine andere Stelle bewerben, dann 
wird ihr Lebenslauf anonymisiert. Im Deutschland gab es ein Modellprojekt der Anti-
Diskriminierungsstelle des Bundes, an dem sowohl private Unternehmen als auch drei Dienststellen der 
Öffentlichen Verwaltung (das Bundesfamilienministerium sowie die Bundesagentur für Arbeit in 
Nordrhein-Westfalen und in Celle) teilgenommen haben. Die Einschätzung der Personalverantwortlichen 
zeigte, dass sich die anonymisierten Bewerbungsverfahren in nahezu allen Beschäftigungsbereichen 
umsetzen lassen und die Stellen erfolgreich besetzt werden konnten. Durch die anonymisierten 
Bewerbungsverfahren konnte eine gleiche Einladungswahrscheinlichkeit zum Bewerbungsgespräch für 
alle Bewerbenden erreicht werden, unabhängig davon, ob sie zu einer potentiell von Diskriminierung 
betroffenen Gruppe gehörten oder nicht.  
Eine Förderung von unterrepräsentierten Gruppen ist auch bei anonymisierten Bewerbungsverfahren 
weiterhin möglich. Denn nach der Erstauswahl aufgrund gleichwertiger Qualifikation ist es im zweiten 
Schritt weiterhin möglich, gesellschaftlich benachteiligte Gruppen bei der Einstellung zu bevorzugen. Da 
es wünschenswert wäre, Auswahlverfahren noch stärker als bislang unter den Gesichtspunkten der 
Transparenz und Objektivität auf Basis klarer und nachvollziehbarer Bewertungskriterien durchzuführen, 
sollte der Öffentliche Dienst mit einem positiven Beispiel voran gehen und an der Umsetzung eines 
anonymisierten Bewerbungsprozesses arbeiten.“ 
 
Der Gleichbehandlungsausschuss hat den gegenständlichen Entschließungsantrag in seiner Sitzung am 
21. November 2012 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer der 
Berichterstatterin Abgeordneter Mag. Alev Korun die Abgeordneten Andrea Gessl-Ranftl, Dr. Susanne 
Winter, Christine Marek, Martina Schenk und Mag. Judith Schwentner.  
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Bei der Abstimmung fand der Entschließungsantrag 1991/A(E) der Abgeordneten Mag. Alev Korun, 
Kolleginnen und Kollegen nicht die Zustimmung der Ausschussmehrheit (für den Antrag: G, B, 
dagegen: S, V, F). 
 
Zur Berichterstatterin für den Nationalrat wurde Abgeordnete Andrea Gessl-Ranftl gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Gleichbehandlungsausschuss somit den Antrag, der Nationalrat 
wolle diesen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 2012 11 21  

 Andrea Gessl-Ranftl Mag. Gisela Wurm 
 Berichterstatterin Obfrau 

www.parlament.gv.at




